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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30/2302; III/32/2253 Rechtsabteilung; 

Abteilung Verkehrswesen, 
Parkraumbewirtschaftung 

30-R/015/2010 

 
Änderung der Taxitarifordnung 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss / Werkaus-
schuss EB77 

16.11.2010 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

24.11.2010 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 25.11.2010 Ö Beschluss einstimmig angenommen 
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) (Ent-
wurf vom 02.11.2010, Anlage) wird beschlossen. 
 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
 
Der örtliche Taxitarif (seit Mitte 2008 unverändert) soll an die Kostenentwicklung ange-
passt und einem einheitlichen Metropoltarif im Bereich der Städte Nürnberg, Fürth, Er-
langen angenähert werden.  
Die Taxi Erlangen eG hatte beantragt, zum 01.01.2011 den Fahrpreis für den ersten ge-
fahrenen Kilometer von 2,60 Euro auf 2,70 Euro zu erhöhen und den Fahrpreis für jeden 
weiteren gefahrenen Kilometer von 1,30 Euro auf 1,35 Euro anzuheben.  
Im Rahmen des Antrages der Taxi Erlangen e. G. wurden die Industrie- und Handels-
kammer Nürnberg, der Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen  
e. V. sowie das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht angehört und um Stellung-
nahme gebeten. 
Das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht stimmte der beantragten Erhöhung 
des Taxitarifs zu. Das Landesamt wies aber darauf hin, dass zwischen der Veröffentli-
chung und dem Inkrafttreten für die Programmierung der Tarife durch die Servicestellen 
und anschließender Prüfung der Programme durch das Landesamt mindestens 2 Wo-
chen benötigt werden. Sollte, wie zunächst vorgesehen, die Änderung zum 01.01.2011 in 
Kraft treten, liegen diese zwei Wochen genau in der Ferienzeit, weshalb weder bei den 
Servicestellen noch beim Landesamt genügend Personal zur Verfügung steht, um diese 
Aufgabe durchführen zu können. Auch beim Eichamt Nürnberg dürften vor dem 
06.01.2011 keine Termine für eine Eichung frei sein. Um eine pünktliche Eichung garan-
tieren zu können, bittet das Landesamt das Inkrafttreten erst auf den 15.01.2011 festzu-
legen.  
 
Von Seiten der Industrie- und Handelskammer Nürnberg bestehen gegen die bean-
tragte, moderate Anpassung des Taxitarifs im Stadtgebiet Erlangen an die eingetretenen 
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Kostensteigerungen keine Einwendungen. Die IHK begrüßt außerordentlich, dass von 
den Taxigenossenschaften in Fürth und in Nürnberg in den Grundelementen gleichlau-
tende Tarifanträge eingereicht wurden. 

Bezogen auf die klassische IHK-Standardfahrt (5 Besetztkilometer und eine verkehrsbe-
dingte Wartezeit von 4 Minuten), die derzeit bei 11,90 Euro liegt, ergibt der neu beantrag-
te Taxitarif eine Steigerungsrate von 2,52 % gegenüber dem seit Mitte 2008 geltenden 
Taxitarif. 

Der Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen e. V. erhob ge-
gen die beantragte Anpassung des Taxitarifs ebenfalls keine Einwände und bezeichnete 
sie als angemessen und maßvoll. Ebenso wie die IHK begrüßt der Landesverband die 
Anpassung der Taxitarife im Großraum Nürnberg der Städte Nürnberg, Fürth und Erlan-
gen. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 
Der Fahrpreis für den ersten Kilometer soll von 2,60 Euro auf 2,70 Euro sowie für jeden 
weiteren Kilometer von 1,30 Euro auf 1,35 Euro erhöht werden. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
Erlass der vorgeschlagenen Änderungssatzung. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
   sind nicht vorhanden 

 
 
 
Anlagen: Entwurf der Änderungsverordnung 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 
am 16.11.2010 
 
Ergebnis/Beschluss: 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) (Ent-
wurf vom 02.11.2010, Anlage) wird beschlossen. 
 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 24.11.2010 
 
Ergebnis/Beschluss: 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) (Ent-
wurf vom 02.11.2010, Anlage) wird beschlossen. 
 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 25.11.2010 
 
Ergebnis/Beschluss: 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Erlangen (Taxitarifordnung) (Ent-
wurf vom 02.11.2010, Anlage) wird beschlossen. 
 
 
mit 48  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


